
Satzung
zur Aufhebung der “Örtlichen Bauvorschrift der Stadt Bad Nenndorf für die

Gebiete Hassenzinne und Hohe Warte“
(Gestaltungssatzung Hassenzinne)

Aufgrund der §S 10 und 11 des Niedersächsschen Kommunalverfassungsgesetzes
(NKomVG) vom 17.12.2010 (Art. 1 des Gesetzes v. 17.12.2010, Nds. GVBI. Nr. 31/
2010 S. 576), geändert durch Art. 29 des Gesetzes v. 13.10.2011 (Nds. GVBI. Nr.
24/2011 5. 353) und Art. 10 des Gesetzes v. 17.11,2011 (Nds. GVBI. Nr. 28/2011 5,
422), hat der Rat der Stadt Bad Nenndorf in seiner Sitzung am 19.12.2012 folgende
Aufhebungssatzung beschlossen:

§1

Die „Örtliche Bauvorschrift der Stadt Bad Nenndorf für die Gebiete Hassenzinne und
Hohe Warte“ vom 20.10.1982 (Abl. RBHan. 1983/Nr.20 vom 14.9.1983) wird
aufgehoben.

§2

Diese Aufhebungssatzung tritt mit dem Tage der Bekanntmachung in den
Schaumburger Nachrichten und im Schaumburger Wochenblatt in Kraft. Die
Verkündung bzw. öffentliche Bekanntmachung ist mit Ablauf des Erscheinungstages
der Tageszeitung bewirkt.
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Begründung zur

Aufhebung der „Örtlichen Bauvorschrift der Gemeinde Bad Nenndorf für die
Gebiete Hassenzinne und Hohe Warte“

(Gestaltungssatzung Hassenzinne)

Seit 1983 gilt in der Stadt Bad Nenndorf eine „örtliche Bauvorschrift der Gemeinde
Bad Nenndorf für die Gebiete Hassenzinne und Hohe Warte“. Ziel dieser Satzung ist
es zu verhindern, dass der Blick in die Norddeutsche Tiefebene durch die
städtebauliche Entwicklung des Ortes zerstört wird, da landschaftliche Qualitäten, die
„Naturgenuss“ vermitteln, für einen Kurort besondere Bedeutung besitzen. So trifft es
auch die Bepflanzung am Straßenrand der Buchenallee sowie die nördlich liegenden
Grundstücke der Buchallee.

1. Hinsichtlich des § 2 der Satzung (Begrenzung der Gebäudehöhe) ist festzustellen,
dass die im Geltungsbereich Uegenden Grundstücke unter Berücksichtigung der
satzungsmäßigen Vorschriften überwiegend bebaut worden sind, so dass es hier
keines weiteten Regelungserfordernisses mehr bedarf.

2. Es hat sich in der Vergangenheit gezeigt, dass diese Gestaltungssatzung, soweit
es sich um die Höhenbegrenzung der Gewächse handelt fS 3 der
Gestaltungssatzung), dem Grunde nach weder von privater Seite noch seitens der
ehemaligen Gemeinde Bad Nenndorf oder der Samtgemeinde Nenndorf als Trägerin
des Friedhofs an der Buchenallee eingehalten worden ist.
Die Gremien der Stadt Bad Nenndorf sowie auch die Samtgemeinde Nenndorf haben
sich mit dem Thema befasst. Seitens der Samtgemeinde wurde deutlich, dass die
Eingrünung des Nenndorfer Friedhofes, der im Geltungsbereich der
Gestaltungssatzung liegt, nicht in der Weise zurückgeschniften werden kann, wie die
Gestaltungssatzung es fordern würde. Die Eingrünung dient u. a. dem Sichtschutz
bei Beisetzungen. Auch würde der parkähnhiche Charakter des Friedhofes
beeinträchtigt werden. Dieses würde insbesondere den alten Baumbestand treffen.
Zu ähnlichen Folgen würden die Bestimmungen der Satzung auch im Bereich der im
Geltungsbereich der Satzung liegenden Kurklinik Niedersachsen führen.

Der Verwaltungsausschuss der Stadt Bad Nenndorf hat bereits in seiner Sitzung am
15.2.2012 beschlossen, dass das Verfahren für die Aufhebung der „örtlichen
Bauvorschrift der Gemeinde Bad Nenndorf für die Gebiete Hassenzinne und Hohe
Warte“ einzuleiten ist.
Im Zuge der 3. Änderung des Bebauungsplanes Hassenzinne soll das
Aufhebungsverfahren nunmehr eingeleitet werden. Da klare politische Aussagen
vorliegen, bietet es sich an, auf die Frühzeitige Bürgerbeteiligung (3 Abs. 1 BauGB)
und auf das Verfahren zur Beteiligung der Träger öffentlicher Belange nach §4 Abs.
1 BauGB zu verzichten und im Rahmen des beschleunigten Verfahrens nach § 13
Abs. 2 BauGB die öffentliche Auslegung zur Aufhebung der Satzung durchzuführen.
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Amtliche Bekanntmachungen /
‚Z Bekanntmachung der Stadt Bad Nenn4p( .

Ober die ßlenWcäc Auslegung zem Verfahren nAufhebtieg derß‘eslaitnagssatzHasacazjesc/Hobe Warte“ ‚7Der Rat der Stadt Bad Ncnndorf hat in seiner Sitzung am 19)22012 gern, 0 10 ALflatrgesciztsuch fBauGB) die Aufhebung der Gataltungu.gesne HauenzinnetHWarte“ (,Örtliche Bauvorschrijt der Stalit Bad Neno rdieliebseic Hasacnziund Holte Warhe“) beschlossein,
Die VeröU‘cntlichung dierca Beschlusses wird hiermit dwchgefßbrt.
Bereich der Aufhchunr
Der Geltungsbereich der Genahunissstzung war begrenzt im Norden durch die h1k lmmenkamp bzw die nördliche Gnmdstflcksgrenze daran ihrer nördlichen Greliegenden Gnmdstücke, die Hauptstraße. die Hohe Warte und die D442, im Otdurch die westliche Gnmd tticksgrenza dci Westlich der Straße Höhenluft gelegerGrendsiücke. im Südein durch die Bucbaflce sowie im Westen dach den Kuund die wet1ichen Grenzen dar Gnmdsttickn Hohle Straße 10 und immenkampDer bisherige Geltungsbereich ist etit dem nachstehenden Obereichispian Im Ma8L2i00 fun‘Odgiunl) dargcate&
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Die Begrundung zur Aufhebung der Satzung kann im Rathaus der Stadt Bad Necdorf Rodeaberger Alice 13, 31542 Bad Nenndorf e:ngesehea werden. Diese Begeudung wird zu jedermanns Einsicht bereit gehaltcn Ober den Inhalt erhOlt jedermaiAuskunft.
Dienststunden: Montag 900—12.00Ubr und 1400 -15,30 UhrDienstag 900-1100 Uhr

Donnerstag 9.00-12.00 Uhr und 15.00 18.00 UhrFreitag 9.00-flOG Uhr
Termine außerhalb der Öffnungszeiten können ferumtladlich (057237Gl32) vereibart werden.
Mit dieser Bekanntmachung tritt die Aufhebung der Gestsltuagsantzung .‚HasaensJnclHohe Warte“ in Kraft.
Gemäß *215 Abs. 2 BauGB wird darauf hingewiesen. dass
li eine Verletzung der in 0214 Abs. 1 Satz 1 Nr 1 bis 3 BauGB bezeichneten Verfs.rens- und Formvorsclnrijtcn,
2: eine unter Berucksichtiguna des * 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung der Vorscheiten Ober das VerbMtcls cs bebauungsplans und des F15chennutzungspbn und3: Mingel der Abwägung tisch 0214 Abs.3 Satz 2 BeuGE unbc&hthcb werden, wersie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmschuri.g sehrtitheh gegenutader Stadt Bad Nenadorf unter Darlegung des die Verletzung begründenden SacJverhalts geltend gemacht worden sind.
Auf die Vorschriften des *44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB Ober die Einschädigung von durch die Aufhebung der Gestalrungssatmng eingetretenen Verniigenanaditeilen sowie U,cr die RJligkeit und des Exlöcbcn ntsprecbcnderEntschlidgungsansprücbe wird hingewiesen.
Bad Nenndorf,20.2 2013
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